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Gemeinderatssitzung vom 21.03.2016 Umnutzung des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus -



Verschiebung der Maßnahme



Im Vermögenshaushalt 2016 ist der Umbau des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus mit Baukosten in Höhe von 737.800,00 € veranschlagt. Auf der Einnahmenseite stehen 248.000,00 € aus dem ELR-Programm und 300.000,00 € aus dem Ausgleichstock, somit insgesamt 548.000,00 €. Hier handelt es sich um die beantragten Zuschüsse aus den beiden genannten Programmen. Am 22.02.2016 erhielt die Gemeinde Unlingen vom Ministerium Ländlicher Raum in Stuttgart und am 23.02.2016 vom Regierungspräsidium in Tübingen die Programmentscheidung über das Entwicklungsprogramm Ländlicher Raum im Jahr 2016. Bei dieser Programmentscheidung wurde das Dorfgemeinschaftshaus Möhringen nicht berücksichtigt. Die Verwaltung hat beim Regierungspräsidium Tübingen am 26.02.2016 nachgefragt, warum die Gemeinde Unlingen bei dieser Programmentscheidung leer ausgegangen ist. Dabei wurde mitgeteilt, dass in diesem Jahr äußert viele (über 80 Anträge) allein aus dem Kreis Biberach eingereicht worden sind. Der Kreis stelle folgende Prioritätenliste auf: - 0 = Schwerpunktgemeinde - 1 = Gewerbliche und private Maßnahmen - 2 = Dorfgemeinschaftshäuser Entsprechend dieser Prioritätenliste wurden die Anträge aus dem Landkreis Biberach dem Regierungspräsidium Tübingen vorgelegt. Laut Auskunft des Regierungspräsidiums wurde der Antrag für das Dorfgemeinschaftshaus Möhringen in den Programmvorschlag aufgenommen. Das Ministerium für Ländlichen Raum in Stuttgart hat wiederum eine Prioritätenliste erstellt, aus der 121 Maßnahmen bewilligt worden sind. Das Dorfgemeinschaftshaus Möhringen stand auf dieser Liste an 136. Stelle. Dies ist sehr ärgerlich, aber eine Änderung ist nicht möglich. Die Verwaltung schlägt aus Finanzierungsgründen vor, die Maßnahme um 1 Jahr zurückzustellen und für das Jahr 2017 erneut entsprechende Anträge zu stellen. Ohne die eingeplanten 248.000,00 € aus dem ELR ist der Eigenanteil, den die Gemeinde zu stemmen hat, einfach zu hoch. Ein Gemeinderat hält diese Vorgehensweise für sinnvoll. Ein GR fragt nach, ob die Mittel aus dem Ausgleichsstock auch im Jahr 2017 bewilligt werden. GOAR Trett führt aus, dass der Antrag für das Jahr 2016 zurückgezogen wurde, und ein Änderungsantrag für das Jahr 2017 gestellt wird. Die Verwaltung geht davon aus, dass der Zuschuss auch für das Jahr 2017 gewährt wird. Nach kurzer Aussprache wird vom Gemeinderat einstimmig beschlossen: -1-



Die im Haushaltsplan 2016 vorgesehene Umnutzung des ehemaligen Schulhauses in Möhringen zu einem Dorfgemeinschaftshaus wird auf Grund des nicht gewährten Zuschusses aus dem ELR-Programm um 1 Jahr verschoben. Die Verwaltung wird beauftragt für das Jahr 2017 wieder entsprechende Förderanträge zu stellen.



Interkommunales Maßnahmenkonzept für den Hochwasserschutz an der Kanzach Am 20.07.2015 hat der Gemeinderat in öffentlicher Sitzung folgenden Beschluss gefasst: Bürgermeister Mück wird beauftragt, entsprechend dem Vorschlag des Wasserwirtschaftsamts mit den Vertretern des Wasserwirtschaftsamts und einem Vertreter des Ing.-Büros Winkler und Partner (Stuttgart) ein Sondierungsgespräch im Hinblick auf eine sinnvolle Abgrenzung des Einzugsgebiets und einer dafür zu erstellenden Machbarkeitsstudie zu führen. Nach Vorliegen aller erforderlichen Grundlagen soll das Ing.-Büro Winkler und Partner der Gemeinde gegenüber ein Angebot erstellen. Zuvor wurden die Mitglieder des Gemeinderats von Bürgermeister Mück in der nichtöffentlichen Gemeinderatssitzung am 22.06.2015 über die Vorgehensweise der Gemeinde Unterstadion (Alb-Donau-Kreis) zur Erstellung eines Hochwasserschutzkonzeptes im Einzugsgebiet des Stehebachs informiert. Er hat angeregt, eine derartige Maßnahme auch für die Kanzach erarbeiten zu lassen. Vom Gemeinderat wurde Bürgermeister Mück beauftragt diesbezüglich Kontakt mit dem Landratsamt – Wasserwirtschaftsamt – in Biberach aufzunehmen und dazu Einzelheiten zu klären. Aus wasserwirtschaftlicher Sicht wird der interkommunale Hochwasserschutzgedanke seitens des Landratsamts begrüßt. Nur gemeinsam mit allen Angrenzern im Einzugsgebiet sei ein optimaler Schutz zu erreichen. Im Einzugsgebiet der Riss (Biberach) als auch im Einzugsgebiet des Stehebachs (Unterstadion) seien Grundsteine für ein gemeindeübergreifendes Maßnahmenkonzept gelegt worden, aus denen sicherlich gewisse Bezugspunkte zum weiteren Ablauf abgeleitet werden können. Mit dem Wasserwirtschaftsamt des Landratsamts Biberach wurde zunächst ein Gesamteinzugsgebiet von 158,6 km², an dem 19 Kommunen beteiligt wären, ermittelt. Am 17.09.2015 hat mit Vertretern des Regierungspräsidiums Tübingen, des Landratsamts Biberach und des Ing.-Büros Winkler und Partner (Stuttgart) sowie mit Bürgermeister Mück ein Gespräch stattgefunden. Dabei wurde von den Fachleuten zum Ausdruck gebracht, dass der Federsee selbst einen sehr großen Puffer darstellt, der die eigentlichen Hochwasserspitzen an der Kanzach nicht oder nur unwesentlich beeinflusst und somit nur verzögert auf den Abfluss der Kanzach wirkt. Die Gemeinden östlich des Sees entwässern das Oberflächen- und Niederschlagswasser ausschließlich in den See und brauchen deshalb nicht in eine Konzeption der Kanzach einbezogen werden. Es wurde Einigung darüber erzielt, sich auf den „Schlauch“ der Kanzach zu konzentrieren. Einbezogen werden sollen dabei die Gemeinde Unlingen, Dürmentingen, Betzenweiler, Kanzach, Dürnau, Allmannsweiler und Bierstetten (Bad Saulgau).
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Die Gemeinde Unlingen wurde gebeten, bei den aufgeführten Gemeinden eine Bedarfsabfrage durchzuführen. Erst dann könne der erforderliche Untersuchungsumfang genau festgelegt werden. Das Büro Winkler und Partner aus Stuttgart hat für die Kanzach die Hochwassergefahrenkarten erstellt und sich mit der Kanzach schon erheblich befasst. Insoweit ist es sinnvoll das Büro Winkler auch mit einem solchen Maßnahmenkonzept zu beauftragen. Vergaberechtliche Probleme werden dabei nicht gesehen. Die genannten Gemeinden/Ortschaften wurden zu einer Besprechung auf 10.11.2015 in das Rathaus Unlingen eingeladen. Teilgenommen haben Vertreter der Gemeinden Kanzach, Allmannsweiler und Unlingen sowie die Stadt Bad Saulgau. Entschuldigt haben sich die Gemeinden Dürnau, Betzenweiler und Dürmentingen. Von diesen Gemeinden wurde jedoch Interesse an der Maßnahme signalisiert. Mit anwesend waren Vertreter des Landratsamts Biberach, des Regierungspräsidiums Tübingen und des Ing.-Büros Winkler und Partner. Den Besprechungsteilnehmern wurde das Vorhaben erläutert. Herr Dr. Kiefer vom Regierungspräsidium Tübingen hat mitgeteilt, dass es sich eigentlich um eine Flussgebietsuntersuchung handelt und daher der Maßnahme der Titel „Flussgebietsuntersuchung Teil 1“ gegeben werden soll. Zunächst geht es um 1. Schadenspotentialermittlung 2. mit vorhandenen Daten einen Variantenvergleich erstellen, aus dem heraus ein Konzept entwickelt werden sollte 3. wenn alle beteiligten Kommunen mitmachen, kann dies mit 70 % gefördert werden. Am Ende der Besprechung wurde Folgendes festgehalten: 1. Das Ing.-Büro Winkler und Partner ermittelt auf dieser Grundlage die Kosten für diese Flussgebietsuntersuchung. 2. Das Landratsamt Biberach und die Gemeinde Unlingen werden einen oder mehrere Kostenschlüssel zur Verteilung der Kosten erarbeiten. 3. Die betroffenen Kommunen werden über die Ergebnisse informiert und gebeten, sich an der interkommunalen Maßnahme zu beteiligen. Am 17. Dezember 2015 hat das Ing.-Büro Winkler und Partner aus Stuttgart ein ausführliches Honorarangebot zur Erstellung der Flussgebietsuntersuchung Kanzach vorgelegt. Je nach Bereitstellung von Unterlagen betragen die voraussichtlichen Gesamtkosten zwischen 38.737,59 € bis 42.000,00 € brutto. Für die voraussichtlichen Gesamtkosten in Höhe von brutto 42.000,00 € gibt es einen Landeszuschuss in Höhe von 70 % (= 29.400,00 €). Somit verbleiben 12.600,00 €, die von den Kommunen zu finanzieren sind. Vom Landratsamt wurde der Gemeinde Unlingen empfohlen, vorweg 2.000,00 € zu übernehmen. Dies sei bei anderen Maßnahmen (beispielsweise Unterstadion) auch so gemacht worden. Sofern die Gemeinde Unlingen dazu bereit ist, sind noch 10.600,00 € zu verteilen. Entsprechend dem vom Landratsamt Biberach erstellten Verteilungsschlüssel unter Berücksichtigung der Quadratmeterfläche bezogen auf die jeweiligen Kommunen ergeben sich folgende Beträge:
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Allmannsweiler Bad Saulgau (Bierstetten) Betzenweiler Dürmentingen Dürnau Kanzach Unlingen Summe Gemeinde Unlingen Gesamtsumme



Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil Anteil



6,1 % 17,1 % 12,1 % 25,2 % 9,8 % 14,2 % 15,5 %



646,60 € 1.812,60 € 1.282,60 € 2.671,20 € 1.038,80 € 1.505,20 € 1.643,00 € 10.600,00 € 2.000,00 € 12.600,00 €



Mit Schreiben vom 09.03.2016 wurden die betroffenen Kommunen über den Sachverhalt informiert. Dabei wurde auch der vorgenannte Kostenschlüssel aufgezeigt. Die Bürgermeisterin und die Bürgermeister wurden um Zustimmung zu der Vorgehensweise und der Kostenverteilung gebeten. Rückmeldungen sind noch nicht erfolgt, da die jeweiligen Gemeinderatsgremien das Thema behandeln und Beschlüsse herbeigeführt werden müssen. Federführend für die Antragsstellung ist die Gemeinde Unlingen. Vom Landratsamt Biberach – Wasserwirtschaftsamt – wurde der Gemeinde empfohlen, den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft auszufüllen und einzureichen. Ein Gemeinderat teilt mit, dass es gut sei, das Gebiet zu verkleinern. Dadurch ergebe sich eine leichtere Zustimmung zu den Vorhaben. Nach kurzer Aussprache wird einstimmig beschlossen: 1. Die vorgetragenen Informationen werden zustimmend zur Kenntnis genommen. 2. Die Verwaltung wird beauftragt den Antrag auf Gewährung einer Zuwendung nach den Förderrichtlinien Wasserwirtschaft für die geplante Flussgebietsuntersuchung an der Kanzach zu stellen. 3. Sofern alle beteiligten Kommunen mitmachen und sich an den Kosten, wie oben aufgeführt beteiligen und die Maßnahme mit 70 % gefördert wird, wird die Verwaltung ermächtigt, das Ing.-Büro Winkler und Partner GmbH aus Stuttgart zu beauftragen, die Flussgebietsuntersuchung an der Kanzach durchzuführen.



Bekanntgabe der Wandkiesabrechnung 2015 Die Firma Wenzelburger hat die Wandkiesabrechnung zum 31.12.2015 über das dort vorhandene Kieskontingent der Gemeinde vorgelegt. Ursprüngliches Guthaben der Gemeinde am 31.12.2014 Abholung im Jahr 2015 Guthaben der Gemeinde Unlingen zum 31.12.2015



115.390,30 to 176,05 to 115.214,25 to



Von dem im Jahr 2015 abgeholten Wandkies wurden 7,75 to zur Sanierung von Feldwegen, 39,25 to für Wasserrohrbrüche/Hausanschlüsse, 20,25 to für das Schwimmbad in Göffingen, 62,60 to für die Gemeindeverbindungsstraße Uigendorf – Uttenweiler, 30,05 to für Friedhofsangelegenheiten und 16,20 to für sonstige Baustellen innerhalb der Gesamtgemeinde verwendet. -4-



Die Wandkiesabrechnung 2015 wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis gegeben.



Baugesuch -



Erstellung einer Kompensationsanlage für das Umspannwerk Riedlingen auf Flst. 933, Eichert in Unlingen durch Netze BW GmbH



Die Netze BW GmbH plant die Erstellung einer zusätzlichen Kompensationsanlage auf dem Areal des bestehenden Umspannwerks Riedlingen, Flurstück Nr. 933, Gemarkung Unlingen. Das Betriebsgebäude und die sonstigen betriebstechnischen Einrichtungen bleiben im bestehenden Zustand erhalten. Da immer mehr Mittelspannungsfreileitungen verkabelt werden und Kabel andere elektrische Eigenschaften aufweisen als Freileitungen ist eine Kompensationsanlage notwendig. Im Falle eines Fehlers (Erdschluss) können so die Kabel weiterbetrieben werden. Da bei einem Fehler also nicht sofort abgeschaltet werden muss, wird die Versorgungssicherheit durch die Erstellung einer solchen Kompensationsanlage erhöht. Ohne Diskussion wird einstimmig beschlossen: Das Einvernehmen der Gemeinde zu dem Bauvorhaben wird hergestellt.



Antrag auf Erteilung einer wasserrechtlichen Erlaubnis im Rahmen des Bauantrags zur Erstellung einer Kompensationsanlage für das Umspannwerk Riedlingen durch Netze BW GmbH Die Netze BW GmbH beantragt eine wasserrechtliche Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser aus Fundamentwannen einer Kompensationsanlage beim Umspannwerk Riedlingen auf Gemarkung Unlingen. Zwei Fundamentwannen sollen für die Kompensationsanlage erstellt werden. Diese Wannen sind mit einem sogenannten Tauchpumpensystem ausgestattet. Das anfallende Niederschlagswasser wird aus den Wannen gepumpt und dezentral in den angrenzenden Freibereichen entwässert. Handhabung Niederschlagswasser aus den Fundamentwannen: Das anfallende Niederschlagswasser, welches sich in den Auffangwannen sammelt, wird mit dem sogenannten Tauchrohrsystem abgepumpt und über die angrenzenden Freiflächen dezentral entwässert/versickert. Um auszuschließen, dass bei einem Störfall evtl. aus dem Transformator ausgetretenes Mineralöl abgepumpt wird, werden folgende Maßnahmen getroffen: Vor jedem Pumpvorgang wird entsprechend der Dienstanweisung eine Sichtkontrolle in der Auffangwanne durchgeführt. Erst wenn sichergestellt ist, dass kein erkennbarer Ölfilm vorhanden ist, wird die Pumpe manuell eingeschaltet. Die Entwässerung erfolgt über eine
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Tauchpumpe (Pumpleistung ca. 2 l/s), welche sich in einem Tauchrohr mit 40 cm Durchmesser befindet. Beim Auspumpen der Wanne verbleibt ein ständiger Wasserstand von ca. 21 cm (Betriebszustand). Somit ist gewährleistet, dass das Tauchrohr ständig ins Wasser eingetaucht ist und damit verhindert wird, dass Öl in die Tauchrohrkammer gelangt. Die Tauchpumpe ist mit einem Niveauschalter ausgerüstet, der den Pumpvorgang automatisch beendet. Die Funktionsfähigkeit dieses Tauchrohres wurde in einem Versuch nachgewiesen und im "Technischen Bericht über Wirkungsweise eines Tauchrohres für Trafofundamente" der Universität Stuttgart, Institut für Wasserbau, dokumentiert. Der maximale Wasserstand in den Wannen wird durch einen Niveauschalter überwacht, der über ein Meldesystem an eine ständig besetzte Leitzentrale des Betreibers verbunden ist. Handhabung Kompensationstechnik/Transformator: DasTransformatorenöl wird als Isoliermittel eingesetzt. Der Öl-Austausch erfolgt unter normalen Betriebsbedingungen frühestens nach 25 Jahren. Beim Austausch bleibt der Transformator auf der Wanne stehen. Wenn das Öl getauscht werden muss, dann erfolgt dies über eine zertifizierte Firma. Dabei wird die Abpumpvorrichtung direkt an den Transformator angeschlossen und in einen entsprechenden Tank gepumpt. Somit kann das Versickern von wassergefährdenden Stoffen ausgeschlossen werden. Sollte in Folge eines Störfalls oder Lecks Trafoöl austreten, sammelt sich dieses komplett in der öldichten Auffangwanne. Eine automatische Störmeldung informiert den Betreiber und ein umgehend eingesetzter Stördienst koordiniert alle weiteren Maßnahmen. Das ausgetretene Öl wird über eine zertifizierte Firma abgepumpt und fachgerecht entsorgt. Mit weiteren Abfällen während des Betriebs der Anlage ist nicht zu rechnen. Ohne Aussprache wird einstimmig beschlossen: Der von der Netze BW GmbH beantragten wasserrechtlichen Erlaubnis zur Versickerung von Niederschlagswasser aus Fundamentwannen einer Kompensationsanlage beim Umspannwerk Riedlingen auf Flst. 933, Gemarkung Unlingen wird Zustimmung erteilt. Es wird seitens der Gemeinde Wert darauf gelegt, dass die Sicherheitsvorkehrungen regelmäßig überprüft werden, so dass es bei einem möglichen Störfall nicht zu einem Austritt von Öl auf das dort vorhandene unbefestigte Gelände (Erdreich) kommen kann.



Bekanntgaben a) Flüchtlingsunterbringung - Aufnahmen am 02. + 08.03.2016 in der Containeranlage in Unlingen Am Mittwoch, 02.03.2016 sind im Rahmen der Erstbelegung 45 Personen, darunter 14 Kinder im Alter zwischen zwei Monaten und acht Jahren in der Gemeinschaftsunterkunft in der Grundigstraße (Container) in Unlingen angekommen. Bei den Flüchtlingen handelt es sich um 7 Familien aus Syrien, 14 Männer aus dem Irak und drei Frauen aus Nigeria. Am Dienstag, 08.03.2016 sind weitere 13 Personen der Gemeinde im Rahmen der Zweitbelegung zugeteilt worden. Es handelt sich hierbei um Familien/Ehepaare mit insgesamt 5 Kindern aus Syrien. Eine Frau ist im Rollstuhl. Mit Hilfe von mehreren ehrenamtlichen Helfern aus dem Helferkreis „Unlingen hilft“ ist die Aufnahme der Flüchtlinge reibungslos von statten gegangen. -6-



- Unterbringung in den Kindergärten Da der Gemeinde Unlingen viele Familien mit Kindern zugewiesen wurden, hat dies erhebliche Auswirkungen auf die zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze. 7 Kinder sind im Kindergartenalter (3 Kinder sind 2012, 1 Kind ist 2011 und 3 Kinder sind im Jahr 2010 geboren). 3 Mädchen werden im Kindergarten „Bussakendla“ und ein Mädchen und ein Junge im Katholischen Kindergarten unter`m Storchennest betreut werden. Da nun beide Kindergärten voll belegt bzw. bereits überbelegt sind, ist in beiden Unlinger Kindergärten bis zu den Sommerferien keine weitere Aufnahme von Kindern mehr möglich (dies gilt auch für Unlinger Kinder, die bisher nicht angemeldet sind). In letzter Zeit und in den nächsten Wochen wurden/werden in beiden Kindergärten einige Zweijährige aufgenommen, die zwei Kindergartenplätze in Anspruch nehmen. Zwei Flüchtlingskinder (Geschwister) aus Unlingen müssen auf Grund der nicht ausreichend zur Verfügung stehenden Kindergartenplätze in den Unlinger Kindergärten im Kindergarten in Uigendorf betreut werden. Es fährt ein Bus, so dass diese Kinder mit dem Bus in den Kindergarten fahren können. Als im Katholischen Kindergarten in Unlingen nicht ausreichend Kindergartenplätze zur Verfügung standen (bevor der Kindergarten „Bussakendla“ eingerichtet wurde), mussten bereits einige Kinder aus Unlingen ebenfalls den Kindergarten in Uigendorf besuchen. Am vergangenen Freitag, 18.03.2016 hat die Gemeinde eine Familie mit 3 Kindern im Rahmen der Anschlussunterbringung in Uigendorf untergebracht. Zwei Kinder (Jahrgang 2010 und 2012) sind im Kindergartenalter. Somit werden im Kindergarten in Uigendorf derzeit 4 Flüchtlingskinder betreut. Nach Aufnahme dieser Kinder stehen im Kindergarten „Kleiner Drache“ in Uigendorf noch 4 von 32 Kindergartenplätzen zur Verfügung. Ein zweijähriges Kind (*Nov. 2013) soll vorerst noch nicht im Kindergarten betreut werden. Dieses benötigt jedoch in naher Zukunft auch einen Kindergartenplatz. Etliche Kinder sind noch nicht im Kindergartenalter (4 Kinder sind 2015 und 4 Kinder sind 2014 - davon 1 Kind aus Uigendorf - geboren). Eine Frau wird in nächster Zeit ein Kind gebären. 4 Kinder sind im Jahr 2008 geboren und somit bereits im Schulalter. Diese werden voraussichtlich zunächst eine Vorbereitungsklasse für Flüchtlingskinder in der Umgebung besuchen. In Unlingen wird lt. Auskunft des Staatlichen Schulamts in Biberach keine Vorbereitungsklasse eingerichtet werden. In Uttenweiler, Dürmentingen und Riedlingen gibt es solche VKL-Klassen. Dort werden 18 Stunden zum Sprachunterricht zur Verfügung gestellt, damit die meist syrischen Kinder schneller Deutsch lernen können. Darüber hinaus besuchen die Kinder den regulären Unterricht. Die Unlinger Kinder werden vom Schulamt einer VKL-Klasse zugeteilt. Sofern keine Busverbindung besteht, wird ein Fahrdienst vom Landratsamt organisiert. Ein Gemeinderat stellt fest, dass es auf Grund der jetzigen Situation richtig war, den Kindergarten „Bussakendla“ einzurichten. Aus den Reihen des Gemeinderats kommt die Frage, ob Flüchtlingskinder einen gesetzlichen Anspruch auf einen Kindergartenplatz haben. Bürgermeister Mück führt dazu aus, dass dies nicht der Fall ist. Allerdings sei es sinnvoll diese Kinder im Hinblick auf die Sprachförderung aufzunehmen.
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- Information über Förderprogramme In der Gemeinderatssitzung am 07.12.2015 hat sich ein Gemeinderat über mögliche Förderprogramme zur Schaffung von Wohnraum für Flüchtlinge erkundigt. Hauptamtsleiterin Melanie Glocker hat dabei von der Besprechung für Führungskräfte zum Thema Flüchtlinge in Biberach am 07.12.2015 berichtet, in der von dem zuständigen Referenten beim Gemeindetag, Herrn Steffen Jäger, bereits zum Ausdruck gebracht wurde, dass zur Bewältigung des überrollenden Flüchtlingszustroms unbedingt Fördermittel zur Schaffung von weiterem Wohnraum bereitgestellt werden müssen und vom Gemeindetag eine Förderung insbesondere zum Neubau von Wohnungen (in Richtung sozialer Mietwohnungsbau) gefordert wird. Herr Jäger kündigte an, dass evtl. Anfang des Jahres 2016 ein solches Förderprogramm aufgelegt wird. Das Bundeskabinett hat nun am 03.02.2016 den Gesetzentwurf zur Einführung einer steuerlichen Förderung des Mietwohnungsneubaus gebilligt. Mit der Einführung einer zeitlich befristeten Sonderabschreibung soll die Schaffung neuer Mietwohnungen im unteren und mittleren Preissegment in ausgewiesenen Fördergebieten steuerlich gefördert werden. Dem Gesetzentwurf zufolge soll es in den Jahren 2016 bis 2018 eine befristete Sonderabschreibung geben: Bis zu 35 % der förderfähigen Anschaffungs- und Herstellungskosten sollen Investoren steuerlich geltend machen können. Die Abschreibung gilt allerdings nur für Gebiete mit angespannten Wohnungsmärkten. Die Förderung der Investitionen ist auf ein ausgewiesenes Fördergebiet beschränkt, das an die Mietenstufen des Wohngelds anknüpft. Gemeinden mit Mietenstufen IV bis VI, deren Mietniveau um mindestens fünf Prozent oberhalb des Bundesdurchschnitts liegt, sollen zum Fördergebiet gehören. Unlingen gehört somit nicht dazu. Bis zum Jahr 2020 ist von einem Bedarf pro Jahr von mindestens 400.000 neuen Wohnungen auszugehen. Es ist deshalb unerlässlich, dass der Bund schnellstmöglich Rahmenbedingungen schafft, um gezielt auf diesen Wohnungsbedarf reagieren zu können. Angesichts des enormen Neubaubedarfs sollten die vorgesehen Maßnahmen allerdings nicht auf Gebiete „mit angespannten Wohnungsmärkten“ beschränkt werden. Der Bedarf an bezahlbarem Wohnraum besteht nicht nur in Ballungsgebieten, sondern in zahlreichen Städten und Gemeinden, auch im ländlichen Raum. Die Herausforderungen, die mit der Flüchtlingsunterbringung verbunden sind, müssen nicht nur in Städten mit angespannter Wohnungslage, sondern in allen Städten und Gemeinden bewältigt werden. Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis gegeben.



b) Bewilligung des Antrags auf Einrichtung einer Ganztagesschule an der Donau-Bussen-Schule in Unlingen (Umstellung auf das neue Konzept) Mit Bescheid vom 26.02.2016 (eingegangen bei der Gemeinde am 03.03.2016) genehmigt das Regierungspräsidium die Einrichtung des Ganztagsbetriebs an der Donau-Bussen-Schule Unlingen gemäß § 4 a SchG und gemäß den zu § 4 a SchG ergangenen Ausführungsbestimmungen in der Wahlform unter der Bedingung, dass der Ganztagsbetrieb zu Beginn des Schuljahres 2016/17 aufgenommen wird. -8-



Von der Donau-Bussen-Schule wurde auf Grund einer unverbindlichen Umfrage bei den Eltern und deren Ergebnis ein Ganztagsbetrieb an lediglich drei Tagen mit acht Zeitstunden beantragt. Danach wird eine Ganztagesbetreuung nur noch von Dienstag bis Donnerstag angeboten. Da die Gemeinde in allen Kindergärten eine Ganztagsbetreuung von Montag bis Donnerstag anbietet und berufstätige Eltern auf eine durchgängige Betreuung auch während der Schulzeit ihrer Kinder – also auch am Montagnachmittag - angewiesen sind, hat die Gemeinde die Schule gebeten, auch am Montag ein ganztägiges Betreuungsangebot zu organisieren. Die Kosten hierfür werden über die Gemeinde abgerechnet. Aus dem Jugendbegleiterprogramm kann die Gemeinde hierfür zwar eine Förderung erhalten. Diese ist jedoch wesentlich geringer gegenüber einer Antragstellung zur Ganztagesbetreuung an 4 Tagen. Der Schule wären wesentlich mehr Lehrerwochenstunden zugeteilt worden, die zu 50 % hätten monetarisiert werden können. Die Gemeinde hat stets zum Ausdruck gebracht, dass es wichtig ist, auch in der Schule eine durchgängige Betreuung an 4 Tagen anzubieten. Aus den Reihen des Gemeinderats kommt die Frage, ob für das Schuljahr 2017/2018 ein neuer Antrag, der eine Ganztagesbetreuung an 4 Tagen beinhaltet, gestellt werden kann. Bürgermeister Mück führt aus, dass für das Schuljahr 2017/2018 ein neuer Antrag gestellt werden kann. Dieser Sachverhalt wird den Mitgliedern des Gemeinderats zur Kenntnis gegeben.
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